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Dorfentwicklung für die Dorfregion Rheiderland
mit den Gemeinden Bunde und Jemgum und der Stadt Weener(Ems)

Infoabend zum Thema Förderung in Weener
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DieUmsetzung
der Dorfentwicklung

α5ƻǊŦǊŜƎƛƻƴwƘŜƛŘŜǊƭŀƴŘά
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Á Bunde, 8. Mai (Dienstag), 19 Uhr,  

Dorfgemeinschaftsanlage Bunde

Á Weener, 14. Mai (Montag), 19 Uhr,  

Grundschule Stapelmoor

Á Jemgum, 16. Mai (Mittwoch), 19 Uhr,  

Dorfgemeinschaftshaus Jemgum
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Das Team der  
Umsetzungsbetreuung
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Christine Müller
Dipl.-Ing., Architektin,  

Städtebau, Architektur;  

seit 1990 bei NWP

Diedrich Janssen
Dipl.-Ing. Raumplanung,  

Stadt- und Regionalplanung;  

seit 1979 bei NWP  

Gesellschafter

Anne-Katrin Leask
Master of Science  

Humangeografie  

Regionalplanung  

seit 2011 bei NWP

Tomke Lange
Dipl.-Geografin,  

seit 2000 bei NWP

Dirk Kaminski
Master of Science

Stadt- und Regionalplanung;  

seit 2016 bei NWP

Marenka Hackfeld
Technische Dienstleistungen  

Konzeption und technische  

Umsetzung von öffentlich-

keitswirksamen Materialien;  

seit 1994 bei NWP

Karen Strack
Dipl.-Geografin  

Stadtentwicklung,  

Städtebauförderung;  

2001-2008 bei NWP

seit 2013 Geschäftsführerin  

re.urban GmbH

Das Kernteam für die Umsetzungsbegleitung und

Weiterentwicklung des Dorfentwicklungsplanes

Für die Umsetzungsbegleitung und Weiterentwicklung des Dorfentwicklungsplanes  

für die ĂDorfregion Rheiderland ñ stehen ein erfahrenes interdisziplinªresTeam und  

entsprechend ständige AnsprechpartnerInnen zur Verfügung.

Peter Schütte  

Master of Science
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Gemeinde  

Bürgermeister/Politik  

Verwaltung

é

ArL Aurich  

Umsetzungsbetreuung  

NWP GmbH

Antragsteller  

Bauherrenvertreter  

Baufachleute

Architekten + Planer é

Akteure derUmsetzungsbetreuung

Zusammenarbeit mit Förderstellen

Landkreis Leer  

Genehmigungsbehörde  

Baudenkmalpflege  

Naturschutz

Straßen- und Verkehré

Gemeinsamer Arbeits- und Planungsprozess  

beinhaltet Abstimmungen zur Vorgehensweise!

Bürger und  

Bürgerinnen

Arbeitskreis
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Aktivitäten zur  

effektiven und  

gezielten Um-

setzung der Ent-

wick-

lungsziele

Stellungnah-

men

zu öffent-

lichen

und privaten  

Vorhaben

Initiierung  

neuer  

Projekte

Prozess-

organisation

Verstetigung  

des Dorf-

entwicklungs-

prozesses

bei Dorfent-
wicklungs-
Teams und Ak-
teursgruppen  
Koordinierung
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DasPlangebiet
Bezug zum bestehenden Plan  

Aktueller Stand desVerfahrens
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ÜBERGEORDNETES LEITBILD

Als Teil einer Region ziehen wir  

an einem Strang.

Wenn es sinnvoller und  

erfolgreicher ist, wollen wir  

Themen gemeinsam angehen.  

Der stetige offene Austausch ist  

eine wichtige Basis für unsere  

gute Nachbarschaft und  

Zusammenarbeit.

Dorfregion Rheiderland

Gesamtfläche: ca. 280 km²  

Gesamteinwohnerzahl: ca. 27.400 Einwohner  

Einwohnerdichte: 98 Einwohner/km²  

Summe der Dörfer: 24

Dorfentwick-

lungsplanung
Umsetzung Verstetigung
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Integrativer Ansatz Dorfentwicklung und Integriertes Entwicklungskonzept
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Städtebaulicher Denkmalschutz Weener-Altstadt
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Inhaltliche Vorgaben für die Dorfentwicklung  

und IEK (ĂInterkommunales Netzwerk Rheiderlandñ)

Demografischer

Wandel
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Dorfentwicklungsplan  

für die Dorfregion  

Rheiderland

Projektsteckbriefe für

das IEK und  

den DE Plan

IEK Interkommunales  

Netzwerk Rheiderland
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Dorfentwicklung/ZILE

Dorfregion Rheiderland

üPlananerkennung: 5. April 2017

üLaufzeit: bis einschließlich 2024

üUmsetzungsbegleitung mit den Inhalten:
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DieGrundsätze zurFörderung
innerhalb der ZILERichtlinie
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Dorfentwicklungsplanung als generelleFördervoraussetzung

Å Förderkontingent:
wird in den jeweiligen Haushaltsjahren in unterschiedlicherHöhe

zur Verfügung gestellt

Å Förderzeitraum:
Acht Jahre bis 2024, gegebenenfalls Verlängerung möglich

Å Jährliche Zwischenevaluierung / Aktivitätsprotokolle

Antragsverfahren Förderung privater Maßnahmen
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Dorfentwicklung/ZILE

üFördersatz für öffentliche Maßnahmen entsprechend  

der jeweiligen Steuereinnahmekraft (jährl.  

Fortschreibung)

ÅBunde: 63% (53+10)

ÅJemgum: 53% (43+10)

ÅWeener: 63% (53+10)

üFördersatz für private Antragsteller: bis zu 30% (von  

Brutto)
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Wie hoch sind dieFördersätze?

Zuwendungsempfänger Zuschusssatz bis zu

DE-Pläne Gemeinden und Gemeindeverbände: 75 %

Umsetzungs-

begleitung
Gemeinden und Gemeindeverbände: 75 %

Gemeinden- und Gemeindeverbände: 43, 53, 63 % (+ 10)

Investive
Gemeinnützige juristische Personen: 63 % (+ 10)

Projekte
Juristische Personen des öffentl. Rechts: 35 % (+ 10)

Natürliche Personen, Pers.-Gesellschaf-

ten und juristische Personen des Privat- 25 % (30 %) (+ 5)

rechts:

Fördersätze
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Weitere Fördermöglichkeiten in der ZILERichtlinie

Kulturerbe (nur Kulturdenkmale/Baudenkmale)

Antragsfristen: 31.01. 31.05,30.09

private Antragsteller: 30%Förderung

Basisdienstleistungen 

Antragsfrist: 15.09  

PrivateAntragsteller: 35 % (ggf. + 10%)Förderung

Kleinstunternehmen und Grundversorgung (NEU!) 
Antragsfrist: 15.09, Unternehmen mit bis 10 Angestellten,max. 2 Mio.  

Jahresumsatz (keine Ersatzmaßnahmen)

35 % (ggf. + 10%)FörderungFür Antragsteller:  

Tourismus 

Antragsfrist: 15.09  

PrivateAntragsteller: 25% (ggf. + 5%)Förderung
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Antragsstichtage zur finanziellenFörderung

ZILE Richtlinie Fördertatbestand:

31.01. eines jeden Jahres

31.05. eines jeden Jahres

15.09. eines jeden Jahres

15.09. eines jeden Jahres

15.09. eines jeden Jahres

15.09. eines jeden Jahres

30.09. eines jeden Jahres

Maßnahme Kulturerbe  

Maßnahme Kulturerbe  

Maßnahme Dorfentwicklung  

Maßnahme Basisdienstleistungen  

Maßnahme ländlicher Tourismus  

Maßnahme Kleinstunternehmen  

der Grundversorgung

Maßnahme Kulturerbe

01.06. eines jeden Jahres Städtebauförderung z.B.

Kleine Städte und Gemeindenï

überörtliche Netzwerke

02.01. eines jeden Jahres Städtebauförderung z.B.

Soziale Integration im Quartier



Fördertatbestände innerhalb der 
ZILERichtlinie
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Was wird gefördert?

Å Verbesserung der innerörtlichen  

Verkehrsverhältnisse und der Aufenthaltsqualität  

von Straßen, Wege und dörflichen Plätzen

Å die Gestaltung dörflicher Freiflächen, Plätze und

Ortsränder

Å Gestaltung

Å Rückbau

Å Verkehrsberuhigung

Å Wiederherstellung von Klinkerstraßen usw.
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Was wird gefördert?
Å Rückbau, Wiederherstellung, Umgestaltung und  

Sanierung von:

Å Gewässern

Å Wasserflächen und deren Randbereiche

Å Anlage, Gestaltung, Sanierung, Vernetzung und  

Sicherung von Anlagen zum Abbau  

ökologischer Defizite:

Å Obstwiesen

Å Bauerngärten

Å Teiche

Å Mauern usw.



N
W

P
 P

la
n

u
n

g
s
g

e
s
e
lls

c
h

a
ft

m
b
H

Was wird gefördert?

Å Die Erhaltung und die Gestaltung von  

ortsbildprägenden oder  

landschaftstypischen Gebäuden sowie die  

Umgestaltung von Bausubstanz  

einschließlich der dazugehörigen Hof-,  

Garten und Grünflächen



N
W

P
 P

la
n

u
n

g
s
g

e
s
e
lls

c
h

a
ft

m
b
H

Welche konkreten Maßnahmen und Vorhaben können das z.B. sein?

Å Erneuerung bzw. Instandsetzung der Dachdeckung, der Dachentwässerung,

der Dachaufbauten und, wenn erforderlich auch der Dachkonstruktion

Å Instandsetzung, Trockenlegung und Sanierung des Mauerwerks, einschließlich  

der Neuverfugung

Å Erneuerung, Reparatur und Anstrich von Fenstern, Türen und Toren,  

Giebelverbretterungen und sonstigen Holzbauteilen.

Å Befestigung der Hofzufahrt, der Hoffläche, bzw. deren Entsiegelung.

Å Neugestaltung der Einfriedung und Grundstücksbepflanzung.

Å ggf. in diesem Zusammenhang auch Planungskosten.

Beispiele von Maßnahmen
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Was wird gefördert?

Å Die Anpassung von Gebäuden  

einschließlichHoffräume und  

Nebengebäuden land- und  

forstwirtschaftlicher Betriebe an die  

Erfordernisse zeitgemäßen  

Wohnens und Arbeitens

aus Präsentation ArL Weser Ems ðRD Oldenburg
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Was wird gefördert?

Å Die Umnutzung ortsbildprägender oder  

landschaftstypischer Gebäude sowie von  

Bausubstanz

Å Die Revitalisierung (Innenausbau)  

ungenutzter und leerstehender,  

ortsbildprägender oder landschaftsprägender  

Bausubstanz

Umnutzung von ganz oder teilweise  

leerstehender orts- oder  

landschaftsbildprägender Gebäude zu:

Å Wohn-,

Å Arbeits-,

Å Fremdenverkehrs-,

Å Freizeit-,

Å öffentliche oder gemeinschaftliche Zwecke

aus Präsentation ArL Weser Ems ðRD Oldenburg
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Was wird gefördert?

Å Die Schaffung, die Erhaltung, die  

Verbesserung und der Ausbau von Freizeit-

und Naherholungseinrichtungen

Å Neu-, Aus-, Umbau sowie  

Gestaltung ländlicher  

Dienstleistungsein-

richtungen und  

Gemeinschaftsanlagen,  
die geeignet sind, das dörfliche  

Gemeinwesen, die Kultur, die  

Kunst oder die  

Wirtschaftsstruktur zu stärken

Å Ersatz nicht sanierungsfähiger  

Bausubstanz durch sich  

maßstäblich in das Umfeld  

einfügende Neubauten
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Was wird gefördert?

Weitere Fördermöglichkeiten
(auch innerhalb der Dorfentwicklung möglich)

Ländlicher Tourismus

Å Schaffung von Informations- und

Vermittlungseinrichtungen

Å Entwicklung von Rad-, Reit- und  

Wanderrouten

mit ergänzenden Einrichtungen, wie z. B.  

Parkplätze oder Aussichtsstellen

Å Infrastrukturmaßnahmen zur

Attraktivitätssteigerung

ï Museen, Bootsanleger,Spielscheunen,  

Freilichtbühnen...
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Was wird gefördert?

Basisdienstleistungen

ï Errichtung von Dorf- oder Nachbarschafts-

läden

ï Schaffung, Erhaltung, Verbesserung und  

Erweiterung von lokalen Basisdienst-

leistungen zur Versorgung der ländlichen  

Bevölkerung

ï Barrierefreie Nah-/Grundversorgungs-

einrichtungen (z. B. kleine Dienstleistungs-

und Versorgungszentren mit Einzelhandel,  

ärztliche Grundversorgung, Apotheke, Post  

Bank und Betreuung von Senioren)

ï Einrichtungen für Kinder, Jugendliche oder

Senioren

aus Präsentation ArL Weser Ems ðRD Oldenburg
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Was wird gefördert?

Kulturerbe

Å Erhaltung, Gestaltung und Verbesserung von

denkmalgeschützter,  
denkmalwürdiger oder  
landschaftstypischer Anlagen:
ï Mühlen

ï Schleusen
ï Besondere landwirtschaftliche Gebäude, z. B.  

Gulfhäuser

Å Umnutzung von denkmalgeschützter,
denkmalwürdiger oder landschaftstypischer
Bausubstanz

Å Abstimmung mit dem Niedersächsischen  
Landesamt für Denkmalpflege erforderlich
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Wie wird gefördert?

Fördersätze / Förderhöhe / Antragsstichtage

öffentliche Maßnahmen: Zuschuss-Satz abhängig von  

Steuereinnahmekraft der  

Gemeinde bis zu max. 63 %  

Mindestzuschuss: 10.000 Euro  

Anteilsfinanzierung

Stichtag: 15.09.eines jeden Jahres

außer Kulturerbe: 31.01., 31.05. und 30.09. und

Breitband: 15.10. und 15.04.

private Maßnahmen: Zuschuss-Satz bis zu 30%

Mindestzuschuss: 2.500 Euro

höchstens: 25.000/50.000/150.000 ú je Objekt,  

Anteilsfinanzierung

Stichtag: 15.09. eines jeden Jahres
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Mit der Durchführung (Auftragserteilung) eines Projektes darf

erst begonnen werden, wenn Sie den Zuwendungsbescheid des

Amtes für regionale Landesentwicklung Weser-Ems in Händen

haben!

Ausnahme:

Die Genehmigung zum vorzeitigen Investitionsbeginn.

Grundsatz der Dorfentwicklung!

Die Teilnahme am Förderprogramm und der  

Durchführung von Maßnahmen sind freiwillig!
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Wovon ist eine Förderung abhängig?

ÅVorhandene Haushaltsmittel für das  

Förderprogramm ZILE

ÅQualität der Baumaßnahme (Ranking!)
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Das Ortsbild und die Ableitung  
der Gestaltungsempfehlungen
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Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Ostfriesland/Kartenzimmer

Joan-Blaeu-Karte 1645 nach Emmius


